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     Checkliste für die Anmeldung einer Photovoltaikanlage 
 
 
 
 
 
 
Nach erfolgter Inbetriebnahme sind folgende Informationen einzureichen: 
 
 Umsatzsteuererklärung (siehe Vordruck) 
  
 Registrierungsbestätigung der Bundesnetzagentur (BNetzA) 


(die Anmeldung Ihrer Photovoltaikanlage erfolgt im Internet über das PV-Meldeportal der BNetzA 
unter https://app.bundesnetzagentur.de/pv-meldeportal/ - im Anschluss an die Registrierung Ihrer   
Anlage erhalten Sie von der BNetzA eine Registrierungsbestätigung) 


 
 
 
 
 
Bei Fragen zum Vertrag und Unterlagen: 089-2361-3640 
 
Bei technischen Fragen:   01805 796 657 * 
* Bei Nutzung der Servicerufnummer der Installateur-Beratung entstehen dem Anrufer Kosten in Höhe 


von 14 Cent je Minute aus dem Festnetz der M-net Telekommunikations GmbH und der Deutschen 
Telekom AG, max. 42 Cent je Minute aus dem Mobilfunknetz. 
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Erklärung zur Umsatzsteuer auf die Einspeisevergütu ng  
 
Im Zusammenhang mit der Vergütung für Stromeinspeisung aus dezentralen 
Stromerzeugungsanlagen in das Netz der SWM Infrastruktur GmbH. 
 
Anlagenbetreiber: 
 


____________________________________________ 
   Name 


 
____________________________________________ 


   Straße 
 


____________________________________________ 
   PLZ Ort 
 
 


� Hiermit erkläre ich, dass ich kein Unternehmer im Sinne des § 2 Abs. 1 UStG bin 
 


oder 
 


� Hiermit erkläre ich, dass ich Unternehmer im Sinne des § 2 Abs. 1 UStG bin. 
 


Kleinunternehmer? 
� Ja 
� Nein 


 
Falls ja, Option gem. § 19 Abs. 2 UStG ausgeübt? 


� Ja 
� Nein 


 
Bitte kreuzen Sie die für Sie zutreffende steuerliche Handhabung an! 
 
 
 
Von meinem Finanzamt in   ______________________________________ 
 
erhielt ich die Steuernummer  ______________________________________ 
 
 
Die Umsatzbesteuerung  erfolgt nach folgenden Bestimmungen: 
 


� Regelbesteuerung  (Regelsteuersatz gem. § 12 Abs. 1 UStG:19% - Stand: 
01.01.2007) 


 
 


� Durchschnittsbesteuerter land- und forstwirtschaftlicher Betrieb gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 
3 UStG (10,7% - Stand: 01.01.2007) 


 
Bitte kreuzen Sie die für Sie zutreffende steuerliche Handhabung an! 
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Bankverbindung:  ____________________________________________ 
    Konto 


  ____________________________________________ 
    Kreditinstitut 


  ____________________________________________ 
    Bankleitzahl 
    ____________________________________________ 
    Kontoinhaber (wenn abweichend) 
 
     
Zusatzbestimmung: 
 
Ich,_________________________________________, verpflichte mich, eine Änderung meiner 
steuerlichen Verhältnisse umgehend dem Netzbetreiber mitzuteilen. Auch werde ich eine nach den 
Vorschriften des UStG unberechtigt ausgewiesene und vom Netzbetreiber bezahlte Umsatzsteuer 
an den Netzbetreiber zurückbezahlen. 
 
.........................................., den ...................... 
 
 
……………....................................................... 
 (Anlagenbetreiber) 
 
 
 
Erläuterungen: 
Stand 01.01.2007 


Unternehmereigenschaft nach § 2 Abs. 1 UStG 


Unternehmer im Sinne des UStG ist, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbstständig ausübt. Gewerblich oder beruflich ist 
jede nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen, auch wenn die Absicht, Gewinn zu erzielen, fehlt.  


Kleinunternehmer (§ 19 Abs. 1 UStG) 


Von Unternehmern mit einem Umsatz im vorangegangenen Kalenderjahr zuzüglich der darauf entfallenden Steuer, der 17.500 Euro 
(Stand 01.01.2007) nicht überstiegen hat und im laufenden Kalenderjahr 50.000 Euro voraussichtlich nicht übersteigen wird, wird die 
geschuldete Umsatzsteuer grundsätzlich nicht  erhoben. Der Kleinunternehmer darf in seinen Rechnungen keine Umatzsteuer 
gesondert ausweisen und hat keine Berechtigung zum Abzug der Vorsteuer. 


Option zur Regelbesteuerung (§ 19 Abs. 2 UStG) 


Der Kleinunternehmer kann freiwillig zur Regelbesteuerung optieren und sich so den allgemeinen Vorschriften des UStG unterwerfen. 
Er ist an diese Option mindestens 5 Kalenderjahre gebunden. 


Land- und forstwirtschaftliche Betriebe gem. § 24 Abs. 1 UStG 


Für land- und forstwirtschaftliche Betriebe gelten unabhängig von der Höhe der Jahresumsätze die Sonderregelungen des § 24 UStG 
(insbesondere in Bezug auf die anzuwendenden Steuersätze). 


Option zur Regelbesteuerung (§ 24 Abs. 4 UStG) 


Der Unternehmer kann freiwillig zur Regelbesteuerung optieren und sich so den allgemeinen Vorschriften des UStG unterwerfen. Er ist 
an diese Option mindestens 5 Kalenderjahre gebunden. 
 
 
Die vorstehenden steuerlichen Hinweise enthalten lediglich allgemeine Informationen und stellen keine steuerliche Beratung seitens der 
SWM Infrastruktur GmbH dar. Wie weisen darauf hin, dass diese Informationen den Rat eines Steuerberaters in keinem Fall ersetzen 
können.  







